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Kulturtechnik — Naturschutz — Umweltschutz

Nutzungsentflechtungs-
umlegung — oder wie man 10 ha
Fruchtfolgeflachen vor der
Uberbauung retten kann.

O. Hiestand, H. Bieri

In einem ca. 18 ha grossen Teilgebiet der Gemeine Bubikon (ZH) mit rechtsgiilti-
gem Quartierplan konnten mit einer Entflechtungsumlegung den beteiligten Ei-
gentiimern Land in der Zone zugeteilt werden, die ihren Wiinschen beziiglich Nut-
zung entspricht. Als Ergebnis der Umlegung und neuen Zonenordnung konnten
rund 10 ha Kulturland entschadigungslos von der Bauzone in die Landwirt-

schaftszone umgeteilt werden.

Im folgenden werden Vorabklarungen, Ablauf und Verfahren der Landumiegung
Wolfhausen erldutert und einige Folgerungen fiir die Anwendbarkeit zur Lésung

raumplanerischer Aufgaben gezogen.

1. Ausgangslage

Die Gemeinde Bubikon (ZH) stand vor ei-
ner ausgesprochen heiklen planerischen
Situation. Am ¢stlichen Rand des Gemein-
deteils Wolfhausen war eine Flache von
rund 15 ha als Industriezone festgelegt
(siehe Abb. 1, 2). Fur diese Industriezone
und angrenzendes Gewerbe- und Wohn-
zonenland wurde 1974 ein Quartierplan
eingeleitet und 1979 rechtsglltig erklart.
Beteiligt sind nicht nur private und indu-
strielle Eigentimer, sondern auch Land-
wirte, die ihren Boden weiterhin landwirt-
schaftlich nutzen méchten und sich erfolg-
los gegen die Einleitung des Quartierplan-
verfahrens wehrten. Dabei geht es um gu-
tes, ebenes Ackerland, das in den Kriegs-
jahren unterstutzt durch Beitrdge von
Bund und Kanton entwéssert wurde und
als Fruchtfolgeflache bezeichnet ist. Die
ausgeschiedene Industriezone durch-
schneidet die schénen Wohnzonen von
Wolfhausen mitten durch. Gegen den Voll-
zug des Quartierplans opponierten des-
halb nicht nur die betroffenen Bauern, son-
dern auch breite Bevoélkerungskreise von
Wolfhausen.

Wegen der geplanten, sehr kostspieligen
Quartierplanerschliessung, die nebst 11 m
breiten Quartierstrassen einen Bahngelei-
seanschluss und eine Bachverlegung vor-
sah, wurde der rechtsgultige Quartierplan
von den bauwilligen industriellen Eigentu-
mern nicht sofort ausgeldst.

1985 wurde den Beteiligten die Rechnung
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Abb. 1: Blick auf Wolfhausen, Gemeinde Bubikon (ZH). Das gesamte Kulturland
zwischen den bestehenden Hausern und dem Wéldchen war als Industriezone ein-

fur die Quatierplanungskosten prasentiert.
Allein flr die Landwirte beliefen sich die
Planungskosten auf Gber Fr. 100 000. In
der Folge erklarten sich die Bauern bereit,
ihr Land auszuzonen, sofern ihnen diese
Kosten erlassen wirden. Eine Auszonung
des ganzen Areals kam jedoch nicht in
Frage, da die industriellen Eigentimer das
Land seinerzeit als Reserve fir ihre Erwei-
terungsbauten erworben haben und an
der Wahrung ihres Besitzstandes festhiel-
ten.

Angesichts dieser Interessengegensétze
wandte sich der Gemeinderat Bubikon an
die Volkswirtschaftsdirektion des Kantons
Zurich. Diese war bereit, eine Studie zur
Entflechtung von Industrie- und Landwirt-
schaftszonenland ausarbeiten zu lassen.

2. Quartierplanstudie

2.1 Auftrag und Zielsetzung

Im Mai 1986 hat die Volkswirtschaftsdirek-
tion der Schweizerischen Vereinigung far
Industrie und Landwirtschaft (SVIL), ZG-
rich den Auftrag zu einer «Quartierplanstu-
die Industrie- und Wohnzone Sid, Wolf-
hausen» erteilt. Im Auftrag wurde festge-
halten:
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Abb. 2: Alte Zonenordnung. Genehmigter Quartierplan 1979.

Hauptziel der Studie ist es, die Durchfiihr-
barkeit einer Revision des rechtsgultigen
Quartierplans, den formellen Verfahrens-
weg und die Lésungsmaoglichkeiten skiz-
zenartig aufzuzeigen.

Dabei stehen die folgenden Teilziele im
Vordergrund:

a) Die unterschiedlichen Interessen der
gewerblich-industriellen und der bauerli-
chen Grundeigentimer sollen durch eine
in Angriff zu nehmende Landumlegung
entflochten werden. Im Ergebnis sollen
wesentliche Flachen der bauerlichen
Grundeigentimer im Perimeter des
rechtsgultigen Quartierplans an den Rand
der bisherigen Bauzone umgelegt und ent-
schéadigungslos ausgezont werden kon-
nen. Die Interessen der gewerblich-indu-
striellen Grundeigentimer, das eigene
Bauland als Industrielandreserve zu be-
halten, sollen gewahrt bleiben. Mit Nut-
zungskonzentrationen oder durch Ab-
tausch zwischen Industrieland und Wohn-
bauland soll versucht werden, weiteres
nichtbauerliches Industrieland in die Land-
wirtschaftszone zu tberfuhren.
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b) Das ausgezonte Land soll fur die land-
wirtschaftliche Nutzung optimal arrondiert
und erschlossen werden. Die kostspielige
Quartiererschliessung des Industriegebie-
tes soll redimensioniert werden. Insbeson-
dere soll die geméass bisherigem rechts-
gultigem Quartierplan unumgéngliche
Bachverlegung vermieden werden.

c) Die beim rechtsglltigem Quartierplan
aufgelaufenen Administrativkosten fur die
Bauern von uber Fr. 100 000 sollen ander-
weitig abgedeckt werden kdnnen.

Ebenso soll die Frage geklart werden, wer
im Fall der vorgesehenen Quartierplanre-
vision die Planungskosten fur die Grund-
eigentumer Ubernimmt, welche ihr Land
entschadigungslos in eine Landwirt-
schaftszone umzonen lassen und wer die
Kosten der Quartierplanrevision tragen
soll.

2.2 Vorgehen und Ergebnis der Studie

Da die Realisierbarkeit und der Erfolg der
Quartierplanrevision bei Inangriffnahme
der Planungsarbeiten sehr ungewiss wa-
ren, erschien ein stufenweises Vorgehen

angezeigt. Dadurch war der Abbruch der
Planungsibung nach jeder Stufe méglich,
und die finanziellen Aufwendungen lies-
sen sich bei einem allfélligen Scheitern in
Grenzen halten. Auch war klar ersichtlich,
wo die Schwierigkeiten lagen und welche
Verbesserungen im Planungsablauf nétig
waren.

1. In einer ersten Stufe ging es darum, die
anstehenden Probleme und die Randbe-
dingungen zur Revision des Quartierplans
abzuklaren. Aufgabe des Planers war es,
insbesondere von den beteiligten Eigentu-
mern ihre gewiinschte, zweckmassige Bo-
dennutzung in Erfahrung resp. bei Erben-
gemeinschaften auf einen Nenner zu brin-
gen.

Da es sich um ein Gebiet handelt, wo ein
rechtsgultiger Quartierplan vorlag, konn-
ten Auszonungen resp. Umzonungen von
einer Nutzungszone in eine andere nicht
gegen den Willen des Eigentimers erfol-
gen. Als erstes erfreuliches Ergebnis
zeigte sich jedoch, dass liber 9 ha von der
Industriezone in die Landwirtschaftzone
zugewiesen sowie fur zwei Eigentimer
ein Zonenaustausch Wohnzone—Indu-
striezone resp. Landwirtschaftszone er-
mdglicht werden kénnen:

— Samtliche bauerlichen Grundeigentu-
mer und einige mit der Landwirtschaft
verbundene Erbengemeinschaften wa-
ren bereit, ihr Eigenland von der Indu-
striezone in eine Landwirtschaftszone
umzuzonen.

— Eine zweite Gruppe von Grundeigent-
mern war bereit, einen Teil ihres in der
Industriezone gelegenen Landes in die
Landwirtschaftszone umzuzonen.

Fur alle diese Grundstiicke der beiden ge-

nannten Gruppen wurden schriftliche Er-
klarungen eingeholt. Diese beinhalten das

Legende

s

Umlegungsperimeter
Béuerliche Eigentiimer
B %4 Nicht-bauerliche Eigentiimer

Abb. 3: Beizugsgebiet Entflechtungs-
umlegung. Auszonungswillige Eigentti-
mer mit Entschadigungsverzicht.

Mensuration, Photogrammeétrie, Génie rural 6/89



;‘. 5 i \
) ORer_Rennweg

Legende

Industriezone

Wohnzone
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Gesuch um Umzonung der bezeichneten
Parzelle von der Bauzone in die Landwirt-
schaftszone (siehe Abb. 3) und ein Ent-
schadigungsverzicht unter dem Vorbehalt,
dass die aufgelaufenen Quartierplanungs-
kosten fur die auszuzonenden Flachen an-
derweitig Ubernommen werden.

— Bei zwei Erbengemeinschaften wurde
ein Landaustausch von der Industrie-
zone in eine Wohnzone in einem Vorver-
trag mit jeweils zwei anderen Grund-
eigentimern abgeschlossen (siehe
Abb. 4).

— Die Ubrigen Eigentimer wollten ihre
Parzelle in ungefahr gleicher Lage in
der Bauzone behalten.

2. Im zweiten Planungsschritt wurde ein
Vorschlag fur die Entflechtung der ver-
schiedenen Zonenanspriiche und fir die
Neuzuteilung sowie ein Erschliessungs-
konzept erarbeitet. Im Ergebnis zeigte es
sich, dass auch in technischer Hinsicht
eine gute Losung maglich ist, die den Wiin-
schen der Eigentimer Rechnung tragt.
Das Landwirtschaftszonenland kann
durch ca. 600 m Guterwege optimal ge-
nutzt werden. Das auf eine Bautiefe redu-
zierte Industriezonenland kann ab der
Oberwolfhausenstrasse, das Wohnzonen-
land ab der Blumenbergstrasse direkt er-
schlossen werden. Auf die Bachverlegung
kann verzichtet werden. Dadurch reduzie-
ren sich die Erschliessungskosten gegen-
Uber dem rechtsglltigen Quartierplan we-
sentlich.

3. In einer weiteren Stufe musste abge-
klart werden, wer die bisherigen Planungs-
kosten und die Kosten der neuen Landum-
legung Gbernimmt.

a) Die Gemeindeversammlung Bubikon
hat am 22. April 1987 einen Kredit von
153 000.— Franken fiir die Ubernahme
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der héngigen Planungskosten flr jene Ei-
gentlmer, die ihr Land entschadigungslos
auszonen lassen, genehmigt. Von den ver-
bleibenden Baulandeigentiimern lag zu
dieser Zeit die Bereitschaft vor, die alten
Planungskosten zu tragen.

b) Dank einem einfachen Planungsverfah-
ren (siehe Punkt 4) und zu erwartenden
Beitragen aus Meliorationskrediten pra-
sentierten sich die Kosten der neuen
Landumlegung fir die Eigentimer auf ei-
nem tragbaren Mass.

4. Die Kléarung der Frage, nach welchem
rechtlichen Verfahren die Quartierplanrevi-
sion resp. die Entflechtungsumlegung
durchgefiihrt werden soll, lief parallel zu
den aufgezeigten Planungsstufen Punkte
1-3. Das geltende kantonal-zlrcherische
Recht kennt zwei Arten von Landumle-
gungsverfahren, namlich das Quartier-
planverfahren geméass Planungs- und
Baugesetz (PBG) und die Gulterzusam-
menlegung gemass Landwirtschaftsge-
setz (LG). Der Quartierplan ist grundséatz-
lich auf Bauzonen zu beschranken. Eine
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Guterzusammenlegung kann gemass
§ 76 LG durchgefiihrt werden, wenn

a) die Bewirtschaftung der Grundstiicke in
Feld und Wald infolge Zerstiickelung, un-
geeigneter Form, unzweckmassiger Weg-
und Grabenanlage oder sonstwie erheb-
lich erschwert ist.

b) sich in Feld oder Wald eine Neuordnung
der Grundeigentumsverhéltnisse zur Ver-
besserung der Bewirtschaftung in Verbin-
dung mit anderen Griinden aufdrangt, wie
solchen der Raumplanung der Verwirkli-
chung offentlicher Bauwerke, der Forde-
rung der freiwiligen Entflechtung unter-
schiedlich nutzbarer Grundstiicke oder
der Grundbuchvermessung.

Gemass § 50 LG kann das Beizugsgebiet
samtliche Grundstuicke umfassen, welche
fur die zweckmassige Durchflihrung des
Unternehmens notwendig sind.

Nach § 78 des zlrcherischen LG kann ein
vereinfachtes Landumlegungsverfahren
angewendet werden. «Diese umfasst im
wesentlichen eine Landumlegung. Bau-
liche Massnahmen werden nur soweit
durchgefiihrt, als sie zur Erschliessung
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Abb. 5: Neue Zonenordnung 20.4.1988, Neuzuteilung. Erschliessungskonzept.
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und landwirtschaftlichen Nutzung notwen-
dig sind».

Fur den Entscheid, das vereinfachte Ver-
fahren nach Landwirtschaftsgesetz fir die
Durchfuhrung zu wahlen, waren folgende
Grinde massgebend:

a) Das Landumlegungsverfahren nach LG
scheint im Vergleich zum QP-Verfahren
nach PBG ein einfacheres Verfahren zu
sein. Verschiedene Planungsstufen kén-
nen beim vereinfachten Verfahren nach
LG zusammengefasst werden. Fir die
Realisierbarkeit war eine rasche Durchfiih-
rung nétig.

b) Das MEVA hatim Rahmen von Gesamt-
meliorationen grosse Erfahrung mit Ent-
flechtungsumlegungen gesammelt. Insbe-
sondere das Beispiel der Melioration Opfi-
kon (siehe Veroffentlichung VPK Nr. 4/87)
zeigt, dass das Verfahren der Guterzu-
sammenlegung gemass zlrcherischem
LG auch der Nutzungsentflechtung im
Sinne von Art. 20 des Bundesgesetzes
Uber die Raumplanung (RPG) dienstbar
gemacht werden kann.

c) Die Durchfiihrung nach LG liess Bei-
trage aus Meliorationskrediten erwarten.
Da die Eigentimer z.T. alte Planungsko-
sten zu bezahlen hatten, waren Beitrage
von Bund und Kanton sehr erw(inscht, da-
mit die neuen Umlegungskosten auf ein
tragbares Mass gesenkt werden konnten.

3. Realisierung

Die Studie hat die Realisierbarkeit der
Quartierplanrevision aufgezeigt.

Flr das Beizugsgebiet wurde deshalb ein
Vorprojekt mit Perimeterplan, Statutenent-
wurf und Finanzierungsplan erarbeitet.
Am 6. Juli 1987 haben die beteiligten
Grundeigentumer die Durchfuhrung der
Landumlegung Wolfhausen mit folgenden
Ergebnissen beschlossen:

Zahl der beteiligten
Grundeigentiimer 16
Persoénlich anwesend oder
rechtsgdltig mit Vollmacht

In der Folge haben Bund und Kanton das
Landumlegungsprojekt genehmigt und
Beitrage zugesichert. Aufgrund der vorlie-
genden Vertrage und Verzichterklarungen
und einer zusatzlichen Wunsch&usserung
konnte die definitive Neuzuteilung und Zo-
neneinteilung ausgearbeitet werden. Die
offentliche Auflage der Neuzuteilung fand
vom 4. bis 23. Dezember 1987 statt. Eine
Einsprache erforderte lokale Anpassun-
gen der Zuteilung. Der Eigentumsantritt
an allen neu zugeteilten Grundstlcken im
Beizugsgebiet der Landumlegungsgenos-
senschaft Wolfhausen konnte durch die
Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zi-
rich per 18. April 1988 verfligt werden.
Die Gemeindeversammlung Bubikon hat
die Zonenplananderung am 20. April 1988
beschlossen (siehe Abb. 5).

Der Regierungsrat des Kantons Zirich hat
die Zonenplandnderung am 24. August
1988 genehmigt.

Als Ergebnis der Landumlegung und der
neuen Zonenordnung koénnen definitiv
9,7 ha aus der Bauzone in die Landwirt-
schaftszone umgeteilt werden.

In Absprache mit den Bewirtschaftern
wurde der Bewirtschaftungsantritt auf den
1. November 1988 festgesetzt. Im Okto-
ber 1988 wurden die neuen Grenzen und
Wege abgesteckt. Anschliessend erfolgte
der Bau der neuen Glterwege und die
Vermarkung. Die Landumlegung soll im
Sommer 89 mit der Auflage des Kosten-
verlegers abgeschlossen werden.

4. Beurteilung und
Folgerungen

Das Beispiel der Entflechtungsumlegung
Wolfhausen zeigt, dass die Interessenent-
flechtung zwischen Bauzone und Land-
wirtschaftszone, einerseits dem Anliegen
der Kulturlanderhaltung anderseits der
besseren Verfligbarkeit von Bauland die-
nen kann. Dies bedingt jedoch, dass die
Grundeigentimerverhéltnisse bertick-
sichtigt werden, dass die Landumlegung
und die Anpassung der Zonengrenzen zu
den unerlasslichen Mitteln einer Neuord-
nung der Verhdltnisse und Interessen ge-
héren. Ein rein passives Einholen von Ent-
schadigungsverzichten fihrt in den wenig-
sten Fallen (ndmlich nur dann, wenn die
Parzelle «gulnstig liegt») zum Ziel.

Das vereinfachte Landumlegungsverfah-
ren nach zurcherischem Landwirtschafts-

gesetz ist geeignet, um raumplanerische
Aufgaben, wie Entflechtung von Bauland
und Kulturland, Reduktion zu grosser
Bauzonen, Kieslandentflechtungen, Rea-
lisierung Offentlicher Werke etc. 16sen zu
kénnen.

§ 76 lit. b des Landwirtschaftsgesetzes
sieht eine Gliterzusammenlegung neben
der Verbesserung der bauerlichen Bewirt-
schaftungsverhéltnisse auch aus Grin-
den der Raumplanung, d.h. zur Verbesse-
rung der Nutzungsordnung, vor. § 78 LG
ermdglicht es, in rdumlich beschrankten
Bereichen, wo beispielsweise die Zonen-
ordnung verbessert werden muss, ein ver-
einfachtes Verfahren zu wahlen. Dies
kann, wenn die Grundeigentimer einen
ablehnenden Beschluss gefasst haben,
vom Regierungsrat angeordnet werden.
Artikel 20 des eidgendssischen Raum-
planungsgesetzes (RPG) sieht die Anord-
nung einer Landumlegung durch die Be-
hérde ausdricklich vor, wenn Nutzungs-
plane dies erfordern.

Da es im vorliegenden und in &hnlichen
Féallen ja um ein raumplanerisches Anlie-
gen geht, wére es denkbar, Art. 20 RPG in
Verbindung mit § 78 LG anzuwenden, um
Verbesserungen der Parzellarordnung
und der Nutzungsordnung im selben Vor-
gang vollziehen zu kénnen. Vorprojekte
gemass LG werden jetzt schon vom Kan-
ton Zirich durchgefiihrt und finanziert. Es
ware sinnvoll, auch Durchflhrbarkeitsstu-
dien gleichsam auf der Vorprojektstufe
durch das Meliorations- und Vermes-
sungsamt durchfihren zu lassen. Wenn
wahrend den Abklarungen eine Mehrheit
fur die Durchflihrung sich bildet, kann wie
im vorliegenden Fall das Umlegungsver-
fahren durch einen Beschluss der Grund-
eigentumer eingeleitet werden. Wenn die
Interessengegensétze jedoch eine Lo6-
sung auf diesem Weg nicht zulassen,
wére unter der Voraussetzung, dass
raumplanerische Anliegen verfolgt wer-
den gestutzt auf Art. 20 RPG in Verbin-
dung mit § 78 bzw. 79 LG auch eine An-
ordnung durch die kantonale Behorde
denkbar.
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vertreten 13 (81%)
Abwesende 3 (19%)
Abstimmungsergebnis

Eigentumer  Flache

Zahl % Aren %
Annahme 16 100 1660.5 100
Verwerfung — = = =
370

Mensuration, Photogrammeétrie, Génie rural 6/89



	Nutzungsentflechtungsumlegung : oder wie man 10 ha Fruchtfolgeflächen vor der Überbauung retten kann

